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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1950

Norm

ZPO §237 Abs1 B

ZPO §530 Abs1 Z7 E1

Rechtssatz

Zulässigkeit der Wiederaufnahmsklage zum Zwecke des Nachweises des Mitverschuldens der

Wiederaufnahmsbeklagten an der Ehescheidung trotz Klagszurücknahme im Vorprozeß, wenn dem

Wiederaufnahmskläger erst nach Rechtskraft der aus seinem Alleinverschulden ausgesprochenen Scheidung neue

Beweise oder neue Eheverfehlungen der Wiederaufnahmsbeklagten bekanntgeworden sind.
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